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Auflage Jänner 2004 
 
Land Salzburg            
Abteilung 10 - Wohnbauförderung 
Fanny-von-Lehnert-Straße 1 
Postfach 527, 5010 Salzburg 
 

 Mitteilung zur Festsetzung des Annuitätenzuschusses bzw Rückzahlung 
 Ansuchen um Gewährung einer Wohnbeihilfe 

 
Nur für eine Wohnung, die nach dem  Zutreffendes bitte ankreuzen!  

 Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990  Wohnbauförderungsgesetz 1984  Wohnbauförderungsgesetz 1968 
 Wohnbauförderungsgesetz 1954  Wohnhaussanierungsgesetz  Wohnungsverbesserungsgesetz 
 Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1983  Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982  Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz 
 Bundes-Wohn- und Siedlungsfondsgesetz  Salzburger-Sonderwohnbaugesetz 1993 und 1997 gefördert worden ist. 
 Erstantrag  Weitergewährung  Änderung 

  
Zahl:        
 
I. Förderungswerberin/Förderungswerber          

Familien- und Vorname  Beruf 

            
Geburtsdatum Familienstand 

 ledig  verheiratet seit        verwitwet seit        geschieden seit        dauernd getrennt 
 lebend       

            
Staatsbürgerschaft  

       Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 55%, im Sinne von § 35 ESTG 19881) 
Wohnanschrift  Fernsprechnummer  

            
Fax  E-Mail* 

            

Ich beantrage die Gewährung einer Wohnbeihilfe bzw eines Annuitätenzuschusses gemäß Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 
1990, und mache hiezu folgende Angaben: 
 
II.  Angaben über die in der geförderten Wohnung mit der Förderungswerberin/dem Förderungswerber im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen und über das Haushaltseinkommen. 
1) 

Lfd
. 

Nr. 

Familien- und  
Vorname 

Geburts- 
datum 

Fam. 
Stand 

Verwandtschaft zur 
Antragstellerin/ zum 

Antragsteller 

Ausgeübter Beruf 
(Pensionistin/ 
Pensionist) 

Minderung der 
Erwerbsfähig- 

keit von1) 
mindestens 

55%, im Sinne 
von § 35 ESTG 

1988 

behindertes 
Kind im Sinne 

Familien-
lastenaus- 
gleichgestz 

19672) 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 
 
2) Ich ersuche um Zuerkennung einer größeren förderbaren Nutzfläche auf Grund bestehender Behinderung.3)  
Name der/des Behinderten:       
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 III. Bankverbindung (gilt nur bei Antrag auf Gewährung einer Wohnbeihilfe)  

Ich ersuche um Überweisung einer gewährten Wohnbeihilfe auf das Konto Nr.       
bei der       
(Bei Erstansuchen und Änderungen der Bankverbindung ist das Formular Nr. 7541 vorzulegen. 
 
IV. Erklärung über allfällige sonstige Einkünfte: 
 
Die unterzeichnete Förderungswerberin/der unterzeichnete Förderungswerber erklärt, dass sie/er und die mit ihr/ihm in der 
geförderten Wohnung im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen im Jahr 20       die nachfolgenden Einkünfte be- 
zogen haben, die nicht durch Lohnzettel oder Einkommenssteuerbescheide nachgewiesen sind. 

 
Zu diesen allfälligen sonstigen Einkünften zählen insbesondere: Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Karenzurlaubsgeld, 
Krankengeld, Wochengeld, Unterhalts- (Alimentations-)bezüge, Bezüge nach dem Heeresgebührengesetz, ausländische 
Einkünfte, sonstige Einkünfte! Die entsprechenden Nachweise sind jeweils dem Antrag beizulegen. 
 

 20       Name Einkünfte (Bezeichnung) 
  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 Summe       
Hinweis: 
Werden keine derartigen Einkünfte bezogen, ist in der Spalte “Einkünfte” das Wort KEINE einzusetzen! 
 
V. Erklärung über Unterhalts- (Alimentations-) leistungen 
Die unterzeichnete Förderungswerberin/der unterzeichnete Förderungswerber erklären, dass sie/er und die mit ihr/ihm  
in  der geförderten Wohnung im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen im Jahr 20       Unterhalts-  
(Alimentations-) leistungen in einer Höhe von        Euro geleistet haben. 
 
VI. Erklärung der Förderungswerberin/des Förderungswerbers 
Ich nehme zur Kenntnis, dass Wohnbeihilfe bzw Annuitätenzuschuss innerhalb des Festsetzungszeitraumes nach Maßgabe der 
Förderungsbestimmungen neu festgesetzt werden können, wenn sich die Voraussetzungen der Festsetzung ändern. Ich verpflichte 
mich, der Landesregierung sämtliche Tatsachen, die eine Änderung der Festsetzungshöhe oder das Erlöschen des Anspruches 
zur Folge haben könnten, innerhalb eines Monats nach deren Bekanntwerden anzuzeigen. Die Angaben in Punkt I.-V. sind richtig 
und vollständig. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Unterlassung dieser Anzeige sowie in diesem Ansuchen/dieser Mitteilung oder auf 
Beilagen gemachte unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich geahndet werden können. 
 
*Bei Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-Adresse erklären Sie sich damit einverstanden, dass Erledigungen jedweder Art in 
gegenständlicher Förderungsangelegnheit im rechtsgeschäftlichen Verkehr seitens des Amtes auch auf diesem Weg verbindlich 
zugestellt werden können. 
 
 
 
                 
 Ort, Datum  Unterschrift der Förderungswerberin/ des Förderungswerbers 
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Erforderliche Unterlagen: 
 
1) Bescheid über die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist vorzulegen (Fotokopie) (Prozentsatz) 
2) Bescheid des Finanzamtes über die Gewährung erhöhter Familienbeihilfe ist vorzulegen (Fotokopie) 
3) Gemäß § 10 Abs. 5 S.WFG 1990 idgF erhöht sich die förderbare Nutzfläche um bis zu 20 m2, wenn die Förderungswerber oder eine mit ihnen 
im gemeinsamen Haushalt lebende nahestehende Person behindert ist und die Notwendigkeit der größeren Nutzfläche im Hinblick auf die Art der 
Behinderung durch ein Gutachten der zuständigen Fachabteilung des Amtes der Landesregierung bestätigt wird. 

 (Zur Glaubhaftmachung der Art der Behinderung sind entsprechende Unterlagen, wie zB fachärztliches Attest, Nachweis des 
 Pflegegeld bezuges vorzulegen.) 
 
 
Beilagen 

 Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 liegt bei wird 

nachge-
reicht 

 Arbeitslosenbescheinigung, Kindergeldbescheinigung, AMS-Beihilfe, etc. 
 Einkommen aus geringf. Beschäftigung, Waisenpension, Witwenpension-Witwerpension: 

  

 Einkommensnachweise der Förderungswerberin/des Förderungswerbers und aller im Pkt. II. 1. angeführten Personen: 
 Lohnzettel(Arbeitnehmerveranlagungsbescheid) des vorangegangenen Kalenderjahres: Einkommenssteuerbescheid des 

letzten veranlagten Kalenderjahres: 
  

 Bestätigung des Darlehensgebers über die Höhe der Annuität im laufenden Jahr (nur bei Eigentum):   
 Heiratsurkunde in Kopie (nur bei einer Änderung des Familienstandes):   
 Scheidungsurteil samt Vergleichsausfertigung in Kopie (nur bei einer Änderung des Familienstandes):   
 Geburtsurkunde der(des) Kinder(s) in Kopie (nur bei einer Änderung der Familiengröße):   
 Meldezettel bei erfolgten neuen An- bzw Abmeldungen:   
 Mietenvorschreibung in Kopie (nur bei Miete):   

 
 
Information 
 
Sehr geehrte Förderungswerberin/geehrter Förderungswerber! 
 
Sie erhalten für die Tilgung der Bank- bzw. Bauspardarlehen rückzahlbare Annuitätenzuschüsse und/oder Wohnbeihilfe. 
Die Höhe des Annuitätenzuschusses bzw. der Wohnbeihilfe wird aufgrund des in der Wohnbauförderungs-
Durchführungsverordnung nach Einkommen und Familiengröße festgelegten zumutbaren Wohnungsaufwandes festgesetzt. Die 
Festsetzung hat jährlich zu erfolgen. In Ihrem Falle steht der Festsetzungstermin kurz bevor. Bitte entnehmen Sie den für Sie 
maßgeblichen Termin dem Ansuchen bzw. fragen Sie die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung. 
 
1. Mitteilung zur Festsetzung des Annuitätenzuschusses bzw Rückzahlung. Ansuchen um Gewährung einer  
 Wohnbeihilfe: 
 
 Dieser ist vollständig auszufüllen, von Ihnen eigenhändig zu unterfertigen und möglichst umgehend beim Amt der Salzburger 

Landesregierung, Abteilung 10, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, Postfach 527, 5010 Salzburg einzureichen;  
 
2. Lohnzettel, Arbeitnehmerveranlagung, Einkommenssteuerbescheid: 
 
 Der Lohnzettel ist für sämtliche im gemeinsamen Haushalt lebende Personen vom jeweiligen Arbeitgeber für das gesamte vo-

rangegangene Kalenderjahr auszufüllen (auch Lehrlingsentschädigungen sind nachzuweisen). Anstatt des Lohnzettels kann 
auch der Arbeitnehmerveranlagungsbescheid des Finanzamtes (Fotokopie) vorgelegt werden. Bei Pensionsempfängern ge-
nügt die Vorlage des letzten Pensions- bzw. Rentenbescheides (Fotokopie) des vorangegangenen Kalenderjahres. Personen, 
die zur Einkommenssteuer veranlagt werden, haben den letzten Einkommenssteuerbescheid vorzulegen. Landwirte, die nicht 
zur Einkommenssteuer veranlagt werden, haben den letzten Einheitswertbescheid vorzulegen. Unterhalts-
(Alimentations)zahlungen, die selbst geleistet werden, wirken einkommensmindernd (entsprechende Nachweise sind vorzule-
gen). 

 
3. Bestätigung des Darlehensgebers über die Höhe der Annuität: 
 
 Dieses Formblatt ist von der darlehensgewährenden Bank bzw. Bausparkasse auszufüllen (für das laufende Jahr). 
 
Es wird noch darauf hingewiesen, dass eine nicht termingerechte und vollständige Vorlage der Unterlagen die Einstellung 
des Annuitätenzuschusses bzw. der Wohnbeihilfe und die sofortige Fälligstellung der rückzahlbaren Annuitätenzuschüs-
se, sowie die Kündigung des Förderungsdarlehens zur Folge haben kann. 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnbauförderungsabteilung des 
Amtes der Salzburger Landesregierung, Telefon (0662) 8042 zur Verfügung. 
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Kauf von Eigentumswohnungen/Reihenhäusern/ 
Doppelhäusern, SWFG 1990 
Fr.Landrichinger, Klappe 3726 
 
Eigentumswohnungen (WFG 1968, WFG 1984, BSWFG 1983) 
Fr. Mayrhofer H., Klappe 3730 
 
Mietwohnungen (WFG 1968, WFG 1984, S. WFG 1990) 
Fr. Berger Th., Klappe 3740 

Eigenheime (WFG 1968, WFG 1984) 
 
Einzel- und Doppelhäuser/Bauernhäuser (S. WFG 1990) 
 
Errichtung von Häusern in der Gruppe  
durch natürliche Personen (S. WFG 1990) 
 
 Klappen: 3746, 3752, 3751, 3708; 
 

 
      

 
 
Bitte führen Sie bei schriftlichen Mitteilungen immer die Geschäftszahl an und verwenden Sie die 
Postanschrift des Amtes. 
Sie tragen damit zu einer rascheren Bearbeitung Ihres Anliegens bei. 




